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PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Art der baulichen Nutzung 

1.1 ln dem Sondergebiet mit der Zweckbestimmung "Verbrauchermärkte und son

stige Gewerbebetriebe" sind zulässig: 

1.1.1 Einzelhandelsbetriebe als Verbrauchermärkte (mind. 50% der Verkaufsfläche 

für Nahrungs- und Genußmittel) bis zu 4.000 m2 Verkaufsfläche bzw. bis zu 

4.900 m2 Geschoßfläche. Die Flächen von Aufenthaltsräumen in anderen als 

Vollgeschossen sind als Geschoßfläche mitzurechnen. 

Innerhalb dieser Obergrenzen sind betrieblich und organisatorisch unabhängige 

Einzelhandelsbetriebe bis zu 300 m2 Verkaufsfläche je Einzelhandelsbetrieb und 

einer Gesamtfläche von 600 m2 Verkaufsfläche zulässig. 

1.1.2 Sonstige gewerbliche Nutzungen und sonstige Nutzungen gern. § 8 (2) BauNVO 

mit Ausnahme von Einzelhandelsbetrieben, soweit sie nicht nach 1.1.1 zugelas

sen sind. 
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